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fordern:
Reformiert endlich  
das Mietrechtsgesetz!

Wohnschirm des  
Sozialministeriums
Hilfe bei Mietschulden und Energiekosten
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Liebe Leserinnen und Leser,

Mieterhöhung statt Mietpreisbremse – das 
ist die traurige Realität, mit der sich rund 
400.000 Mieter/innen von Altbauwohnun-
gen (vor allem in Wien) konfrontiert sehen. 
Die Erhöhung der Richtwertmieten um 8,6 
Prozent wird viele Mieter/innen, die auch 
schon unter den gestiegenen Energiepreisen 
stöhnen, an ihre finanzielle Belastungsgren-
ze führen.

Die Koalitionsregierung konnte sich auf-
grund der Einwände der ÖVP nur auf ei-
nen einmaligen Wohnkostenzuschuss eini-
gen, der nach Meinung vieler nur ein fauler 
Kompromiss und ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein ist. Rund 200 Euro Wohnkosten-
zuschuss pro Jahr werden die Mieterhöhung 
langfristig nicht ausgleichen, und außerdem 
befeuert die Teuerung weiterhin die Inflati-
on. Ein Versagen der Regierung, die Proble-
me zu erkennen und nachhaltig zu bekämp-
fen, eine vertane Chance, wird geortet. Zwar 
wird der Wohnschirm (siehe unser Artikel) 
aufgestockt, doch wird weiterhin nur Symp-
tompolitik nach dem Muster einer Almosen-
verteilung betrieben, anstatt die Ursachen 
der Preistreiberei anzugehen.

Als löbliches Beispiel sticht die Stadt Graz 
hervor, deren Stadtregierung angekündigt 
hat, dass bei Gemeindewohnungen die Mie-
ten im Jahr 2023 nur um zwei Prozent stei-
gen werden. Was könnte also eine nachhalti-
ge Lösung sein, die Mieter/innen dauerhaft 
entlastet? Darauf gibt es Antworten – z. B. 
ein Deckel auf alle indexbasierten Mieten 
wie Kategorie-, Richtwert- und freie Mieten, 
wie ihn auch die Arbeiterkammer fordert. 
Andere europäische Länder haben dies be-
reits erfolgreich umgesetzt. Oder ein Entkop-
peln der Mieten vom Verbraucherpreisindex 
überhaupt. 
Müssen die Mieter/innen in Österreich erst 
von Delogierung bedroht auf die Straße ge-
hen, damit die Politik aufwacht? Wohnen 
darf nicht zum Luxus werden, es gehört zu 
den Grundbedürfnissen eines jeden Men-
schen – jedenfalls im reichen Österreich, 
möchte man meinen. 

Dr. Andreas Freilinger
Mieterschutzverband Salzburg 

vorwort

Was könnte also eine nachhal-
tige Lösung sein, die Mieter/
innen dauerhaft entlastet?

Wohnschirm des  
Sozialministeriums – 
Hilfe bei Mietschulden 
und Energiekosten  
Die enorme Teuerungswelle der letzten Monate trifft vor allem Mieter/
innen sehr hart. Nachdem sich der Gesetzgeber bekanntlich leider 
wieder nicht zu einer gesetzlichen Begrenzung der Mietsteigerungen 
durchringen konnte, soll nun durch die Aufstockung der finanziellen 
Mittel für die Wohnbeihilfen durch den Staat der Schaden für die Bevöl-
kerung in Grenzen gehalten werden.

Bereits seit einigen Monaten werden 
über das Sozialministerium finanzi-
elle Hilfen in Form von Einmalzah-

lungen für in Not geratene Mieter/innen 
über den sogenannten Wohnschirm ausge-
schüttet. Der Wohnschirm des Sozialminis-
teriums soll mit individuellen Unterstüt-
zungsleistungen Menschen vor dem Woh-
nungsverlust schützen und bei Problemen 
mit zu hohen Energiekosten helfen.

So soll der Wohnschirm für in Not geratene 
Mieter/innen beispielsweise eine bereits 
bestehende Mietschuld und Gerichtskosten 
übernehmen oder auch hohe Energierech-
nungen durch Einmalzahlungen beglei-
chen. Auch die finanzielle Unterstützung 
bei einem Umzug kommt als Leistung in 
Betracht.

Für den Wohnschirm wurden in allen Bun-
desländern Beratungsstellen eingerichtet, 
die Auskunft darüber geben, ob eine fi-
nanzielle Unterstützung durch den Wohn-
schirm möglich ist. Österreichweit gibt es 
dafür 28 Anlaufstellen.

Die konkrete Beratungsadresse für Ih-
ren Wohnort können Sie unter der Tele-
fonnummer 0 800 201 611 oder unter der 

In allen Bundesländern  
wurden Beratungsstellen ein-
gerichtet, die Auskunft darüber 
geben, ob eine finanzielle  
Unterstützung durch den 
Wohnschirm möglich ist.
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 E-Mail-Adresse buergerservice@sozialmi-
nisterium.at erfragen. Für die Beratung 
und Antragstellung ist eine vorherige Ter-
minvereinbarung mit der jeweiligen Bera-
tungsstelle erforderlich.

Ein wesentlicher Nachteil des Wohn-
schirms ist, dass eine Unterstützungsleis-
tung für Mietzahlungen in der Regel erst 
dann infrage kommt, wenn bereits Miet-
schulden bestehen und eine Delogierung 
schon sehr konkret droht. Dies kann in 
manchen Fällen jedoch zu spät sein, da 
Vermieter/innen trotz nachträglicher Be-
gleichung der Mietschulden und der Ge-
richtskosten in manchen Fällen dennoch 
auf einer Kündigung des Mietverhältnis-
ses bestehen können.

Dennoch empfehlen wir, wenn Sie Miet-
schulden oder hohe Energiekosten haben, 
das Beratungsangebot des Wohnschirms 
zu nutzen.

Weitere Informationen bietet auch die 
Webseite des Sozialministeriums wohn-
schirm.at an.

Neben dem bundesweiten Wohnschirm 
wurden auch die Mittel für finanzielle Leis-
tungen, welche die verschiedenen Bundes-
länder gewähren, erhöht. Zu den detaillier-
ten Anspruchsvoraussetzungen erkundi-
gen Sie sich bitte bei Ihrem jeweiligen Lan-
desverein des Mieterschutzverbandes.
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Mag. Wolfgang Kirnbauer
Mieterschutzverband Wien 

zur ordentlichen Landeskonferenz des Mieterschutzverbandes Österreichs,  
Landesverein Wien (ZVR 569879042)

Mittwoch, 31. Mai 2023, 12 Uhr
in den Räumlichkeiten des Mieterschutzverbandes Wien, 
Döblergasse 2/30A, 1070 Wien 

einladung

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
3. Bericht der Rechnungsprüfer/innen
4. Entlastung des Vorstands
5. Neuwahl der Vereinsorgane
6. Konstituierung des neuen Vorstandes
7. Allfälliges und Diskussion

Für den Vorstand: 
Mag. Wolfgang Kirnbauer (Obmann)
Mag.a Renate Schmoll  
(Landessekretärin)

Im Jahr 2022 wurden die Kategorie-
mietzinse insgesamt drei Mal angeho-
ben, und zwar im April, im Juni und 
zuletzt im November. Diese Mietzinse 
sind für Mietverträge relevant, die zwi-
schen 1982 und 1. 3. 1994 abgeschlos-
sen wurden.

Die Kategoriemietzinse ab 1. 11. 2022 
lauten:
Kat A € 4,23
Kat B € 3,18
Kat C und 
Kat D brauchbar € 2,12
Kat D € 1,06

Diese Preise gelten pro Quadratmeter 
der Wohnnutzfläche und Monat. Zu die-
sem Betrag kommt die gesetzliche Um-
satzsteuer noch dazu.

Die gem. § 45 MRG (Mindestmietzinse) 
geltenden Beträge sind für Wohnungen:
Kat A € 2,81
Kat B € 2,12
Kat C € 1,41
Kat D € 1,06

Diese Preise gelten pro Quadratmeter 
der Wohnnutzfläche und Monat. Zu die-
sem Betrag kommt die gesetzliche Um-
satzsteuer noch dazu.

Aktuelle Kategorie- und 
Richtwertmietzinse

Bitte beachten Sie: Wir gehen davon 
aus, dass aufgrund der weiter steigenden 
Teuerungen auch im heurigen Jahr mit 
Anhebungen der Kategoriemietzinse zu 
rechnen sein wird. Bitte informieren Sie 
sich laufend auf unserer Homepage un-
ter www.mieterschutzverband.at oder 
nehmen Sie mit den Kolleg/innen in Ih-
rem Bundesland Kontakt auf.

Die Richtwertmietzinse wurden zuletzt 
am 1. 4. 2023 angepasst. Diese Mietzin-
se gelten für Mietverträge, die ab 1. 3. 
1994 abgeschlossen wurden.

Burgenland € 6,09
Kärnten € 7,82
Niederösterreich € 6,85
Oberösterreich € 7,23
Salzburg € 9,23
Steiermark € 9,22
Tirol € 8,15
Vorarlberg € 10,25
Wien € 6,68

Diese Preise gelten pro Quadratmeter 
der Wohnnutzfläche und Monat. Zu die-
sem Betrag kommt die gesetzliche Um-
satzsteuer noch dazu.
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Ein Problem in der  
Praxis könnte aber 
für den Wohnungs-
suchenden der 
entsprechende 
Nachweis sein, dass 
kein Provisions-
anspruch besteht. 

Die Novelle soll Wohnungssuchende 
entscheidend entlasten, da die Pro-
vision für Immobilienmakler nur 

mehr jene/r bezahlen soll, der/die diese 
als Erste/r bestellt hat.

Der/die Immobilienmakler/in kann daher 
nur mehr dann mit den Wohnungssuchen-
den eine Provision vereinbaren, wenn er/
sie vom/von der Wohnungssuchenden als 
erste/r Auftraggeber/in mit der Vermitt-
lung beauftragt wurde. Hat daher der/die 
zukünftige Vermieter/in bereits mit dem/
der Makler/in einen diesbezüglichen Mak-
lervertrag geschlossen, dürfen für den/die 
Mieter/in keine Maklergebühren anfallen.

Bisher war es so, dass Wohnungssuchende 
in der Regel – je nach Dauer des Mietvertra-
ges und je nachdem, ob der/die Makler/in 
auch das Haus verwaltet – bis zu zwei Mo-
natsmieten als Provision bezahlen muss-
ten. Mieter/innen mussten die diesbezüg-
lichen Kosten daher normalerweise zu ei-
nem großen Teil oder sogar ausschließlich 
selbst tragen. Dies war eine zusätzliche Be-
lastung für Wohnungssuchende, zumal mit 
einem Wohnungswechsel ohnehin – neben 
der Kaution – auch noch weitere finanziel-
le Belastungen (wie Übersiedlungskosten 

Die Novelle des Maklergesetzes 
kommt nun ab 1. 7. 2023!
Bei Redaktionsschluss hat gerade auch der Bundesrat der neuen Novelle zum 
Maklergesetz (Kernpunkt ist dabei der neue § 17 a des Maklergesetzes)  
zugestimmt. Mit zeitlicher Verzögerung kommt diese Novelle daher nun doch – 
und zwar ab 1. Juli 2023.

und neue Einrichtungsge-
genstände) verbunden sind. 
Die hohe Anzahl von befris-
teten Mietverträgen fördert 
zudem leider die häufigere 
Notwendigkeit dieser Woh-
nungswechsel. Eine diesbe-
zügliche Entlastung ist da-
her gerade in Zeiten wie die-
sen besonders wichtig.

Das Gesetz ist allerdings in der jetzigen 
Form nicht unstrittig, weil man beobach-
ten muss, ob der derzeitige Text Umge-
hungsmöglichkeiten tatsächlich ausrei-
chend ausschließt. Derzeit wird im Gesetz 
die Provision für den Wohnungssuchen-
den auch dann jedenfalls ausgeschlossen, 
wenn es zwischen dem/der Vermieter/in 
bzw. dem/der Verwalter/in und dem/der 
Makler/in wirtschaftliche Beteiligungen 
gibt bzw. maßgeblich Einfluss auf das Un-
ternehmen des/der anderen genommen 
werden kann.

Auch wenn vom Abschluss des Maklerver-
trages zwischen Vermieter/in und Mak-
ler/in nur deswegen abgesehen wurde, 
um den Wohnungssuchenden provisions-
pflichtig zu machen, ist die Provision un-

zulässig, und auch wenn der/die Immobili-
enmakler/in mit dem Einverständnis des/
der Vermieters/Vermieterin die Wohnung 
inseriert oder zumindest für einen einge-
schränkten Inseratenkreis bewirbt, kann 
keine Provision gefordert werden.

Das Gesetz enthält auch die Verpflichtung 
für den/die Makler/in, diese Maklerverträ-
ge schriftlich oder auf einem dauerhaften 
Datenträger zu dokumentieren.

Ein Problem in der Pra-
xis könnte aber für den 
Wohnungssuchenden der 
entsprechende Nachweis 
sein, dass kein Provisions-
anspruch besteht. Weiters 
stellt sich die Frage, ob die 
Strafandrohungen im Ge-
setz in dieser Höhe wirk-
lich ausreichend sind und 
ob die Strafbestimmung 
wirklich abschreckend ge-

nug ist (Geldstrafen bis zu 3.600 Euro).

Man wird nun einmal abwarten müssen, 
wie das Gesetz in der Praxis funktioniert. 
Sollte das Ziel, nämlich die Entlastung der 
Wohnungssuchenden, dadurch nicht er-
reicht werden, müsste es unbedingt ent-
sprechend nachgeschärft werden.

Was hingegen aus dem Bundesgesetz 
zum Ausstieg aus der fossil betriebenen 
Wärmebereitstellung (Erneuerbare-Wär-
me-Gesetz – EWG) wird (siehe unsere 
letzte Ausgabe), stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest, insbesondere weil 
für dieses Gesetz eine Zweidrittelmehr-
heit im Parlament benötigt wird und die 
Regierungsparteien es daher nicht allein 
beschließen können.
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Mag. Wolfgang Czuba
Mieterschutzverband Niederösterreich
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Im Vollanwendungsbereich des Miet-
rechtsgesetzes (MRG, z. B. Altbauwoh-
nungen) sowie nach den Bestimmungen 

des Wohnungsgemeinnützigkeitsgeset-
zes (WGG, z. B. Genossenschaftswohnun-
gen) errechnet sich die Hö-
he der Betriebskostenpau-
schalrate aus den tatsäch-
lichen Betriebskosten und 
den öffentlichen Abgaben 
des vorangegangenen Ka-
lenderjahres. Das bedeu-
tet, dass die angefallenen 
Gesamtausgaben des Vor-
jahres (nicht die bisher be-
zahlten Pauschalraten) als 
Ausgangsbasis heranzuziehen sind und 
dieser Betrag um maximal zehn Prozent 
erhöht werden darf. Um eine Erhöhung 
nachvollziehen zu können, muss dem/der 
Mieter/in eine Betriebskostenabrechnung 
gelegt werden. Der neu berechnete Be-
trag stellt somit die Ausgangsbasis für die 
neue monatliche Betriebskostenrate dar. 
Diese Regelung gilt auch für die Heizkos-
tenvorschreibung, sofern die Abrechnung 
verbrauchsunabhängig (keine Zähler für 
einzelne Wohnungen vorhanden) erfolgt. 
Falls Zähler vorhanden sind, kann das 
Heiz- und Kältekostenabrechnungsgesetz 
(HeizKG) zur Anwendung kommen (siehe 
dazu unten).

Um eine Erhöhung 
nachvollziehen zu 
können, muss dem/
der Mieter/in eine  
Betriebskosten-
abrechnung gelegt 
werden.

Erhöhungen aufgrund der starken Inflation sind derzeit in allen Lebens-
bereichen allgegenwärtig. Das betrifft neben Mietzinserhöhungen auch 
Erhöhungen der monatlich zu zahlenden Pauschalraten für Betriebs- 
und Heizkosten. Wann dürfen diese jedoch erhöht werden und warum 
gestalten sich die Erhöhungen so unterschiedlich?

Wann dürfen Betriebskosten  
erhöht werden?

Zähler vorhanden sind. Für eine Erhöhung 
der Vorauszahlungen ist auch hier der in 
der Vorperiode angefallene Gesamtbe-
trag heranzuziehen und entsprechend der 
vor angegangenen Abrechnung ist der auf 
den/die einzelne/n Wärmeabnehmer/in 
entfallende Anteil zu berechnen. Eine Re-
gelung der Erhöhung um einen bestimm-
ten Prozentsatz (wie im Vollanwendungs-
bereich des MRG) ist nicht geregelt, wobei 
bei erheblichen kostenwirksamen Ände-
rungen eine Erhöhungsmöglichkeit gege-
ben ist. Das kann unter Umständen dann 

vorliegen, wenn der/
die Vermieter/in bei-
spielsweise Öl, Gas 
oder Pellets einkauft 
und auch nachwei-
sen kann, dass sich 
die Preise entspre-
chend erhöht haben.

 Fazit: Aufgrund der 
unterschiedlichen Anwendungsbereiche 
und Erhöhungsmöglichkeiten wird eine 
Überprüfung durch den Mieterschutzver-
band empfohlen.

Außerhalb des Vollanwendungsberei-
ches des Mietrechtsgesetzes und des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes ist 
die Vereinbarung zwischen Mieter/in und 
Vermieter/in maßgeblich, welche meist im 

Mietvertrag festgehalten ist. 
Die Erhöhung der zu leis-
tenden Vorauszahlungen 
unterliegt daher der Partei-
envereinbarung. Falls der/
die Vermieter/in die monat-
lichen Betriebskostenvor-
auszahlungen erhöhen will, 
muss dies im Mietvertrag 
vereinbart worden sein. Für 
die Verrechnung der Heiz-

kosten kann auch in diesem Rechtsbereich 
unter Umständen das Heiz- und Kältekos-
tenabrechnungsgesetz zur 
Anwendung kommen (sie-
he dazu unten).

Bei Anwendung des Heiz- 
und Kältekostenabrech-
nungsgesetzes kann eben-
so ein monatlich gleichblei-
bender Betrag vorgeschrie-
ben werden. Das HeizKG 
kommt immer dann zur Anwendung, 
wenn mehr als vier Einheiten in einem Ge-
bäude mit einer gemeinsamen Wärmean-
lage versorgt werden und entsprechende 

MMag.a Dr.in Alexandra  
Hohenbruck

Mieterschutzverband Tirol

Falls der/die Vermieter/in 
die monatlichen Betriebs- 
kostenvorauszahlungen 
erhöhen will, muss dies im 
Mietvertrag vereinbart 
worden sein.
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Daher fordern wir schon seit Jahren, 
endlich eine gesetzliche Regelung 
zu schaffen, die die Anwendbar-

keit des Mietrechtsgesetzes nicht wie bis-
her immer weiter eingeschränkt, sondern 
erweitert. Es ist nicht einzusehen, dass 
wir im Jahr 2023 noch immer jene Alters-
grenzen für Häuser haben, 
die bei der Einführung des 
Mietrechtsgesetzes im Jahr 
1982 galten.

Die derzeitig geltenden Al-
tersgrenzen führen dazu, 
dass immer weniger Miets-
häuser in den Vollanwen-
dungsbereich des MRG fal-
len und Mietshäuser, die 
in den 1960er- und 1970er-Jahren errich-
tet wurden, derzeit als Neubauten gelten. 
Gerade diese Häuser wurden qualitativ 
nicht immer hochwertig errichtet und ha-
ben oft einen erhöhten Sanierungsbedarf. 
Und Mieter/innen, die in solchen Häusern 
wohnen, können nicht im kostengünstigen 
Außerstreitverfahren Sanierungen bean-
tragen, sondern müssen im streitigen Ver-

Seit Jahren wird von der Regierung versprochen, endlich das Mietrechts-
gesetz (MRG) zu reformieren. Leider bis dato ohne deutliche Verbesserung 
zugunsten der Mieter/innen.

fahren Klagen erheben, die verfahrenskos-
tentechnisch kaum finanzierbar sind.

Mit der Einführung der Richtwertmietzinse 
im März 1994 wurden je nach Bundesland 
unterschiedliche Mietzinshöhen pro Qua-
dratmeter eingeführt, was gegenüber den 

bis dahin geltenden Kate-
goriemietzinsen zu einer 
deutlichen Erhöhung führ-
te: In manchen Bundeslän-
dern bedeutete dies mehr 
oder weniger eine Ver-
doppelung der pro Quad-
ratmeter zu verrechnen-
den Mietzinse. Außerdem 
führte die Einführung der 
Richtwertmietzinse dazu, 

dass kein/e Mieter/in mehr selbst in der 
Lage ist, anhand von Ausstattungsmerk-
malen einer Wohnung abzuschätzen, ob 
der mit ihm/ihr vereinbarte Mietzins den 
gesetzlichen Voraussetzungen entspricht. 
Beim Kategoriemietzins wusste man ge-
nau, wenn z. B. eine Wohnung über ein 
WC, ein Badezimmer, eine Küche und ei-
ne Heizung verfügte, welcher Quadratme-

terpreis für die Miete gilt. Beim Richtwert 
müssen auch Zu- und Abschläge berück-
sichtigt werden, die aber vom Gesetzge-
ber nicht näher definiert wurden. Derzeit 
boomen sogenannte Lagezuschläge in den 
Mietverträgen, die gerade in den größeren 
Städten zu einer deutlichen Verteuerung 
führen. Um diese Zu- und Abschläge bzw. 
Lagezuschläge der Höhe nach beurteilen 
zu können, bedarf es in einem Verfahren 
immer eines/einer Sachverständigen, der/
die die Höhe des Mietzinses, der Zu- und 
Abschläge und der Lagezuschläge festlegt. 
Mieter/innen, die in Gemeinden wohnen, 
wo es z. B. keine Schlichtungsstellen gibt, 
sind massiv benachteiligt, da mit der Ein-
leitung eines Mietzinsüberprüfungsverfah-
rens ein Kostenrisiko besteht und der/die 
Mieter/in auch einen Kostenvorschuss für 
die/den Sachverständige/n bei Gericht hin-

Wir
fordern! 

Die derzeitig gelten-
den Altersgrenzen 
führen dazu, dass im-
mer weniger Miets-
häuser in den Vollan-
wendungsbereich des 
MRG fallen.

Mag.a Barbara Walzl-Sirk
Mieterschutzverband Steiermark
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terlegen muss. Sie können sich sicherlich 
vorstellen, dass das für viele nicht leistbar 
ist und auch die mögliche Verfahrenshil-
fe nicht ausreicht, um Risiken, die ein sol-
ches Verfahren dennoch haben kann, abzu-
federn. Wir fordern daher, klare Regelun-
gen zu schaffen und Mietzinsobergrenzen 
einzuführen.

Auch die derzeitige Befristungsmöglich-
keit von Mietverträgen benachteiligt Mie-
ter/innen massiv. Kaum ein/e Mieter/in, 
der/die ein befristetes Mietverhältnis hat, 
traut sich z. B., den Mietzins amtlich bzw. 
gerichtlich überprüfen zu lassen, um nicht 
Gefahr zu laufen, keine Verlängerung des 
Mietvertrages mehr zu bekommen. Daher 
sollten befristete Mietverträge die Ausnah-
me und nicht die Regel sein. Wir fordern 
daher schon lange, dass der unbefristete 
Mietvertrag die Regel sein soll.

Der derzeitige Betriebskostenkatalog muss 
endlich entrümpelt werden. Es ist nicht 
einzusehen, dass Mieter/innen die Grund-

steuer oder die Gebäudeversicherung zu 
bezahlen haben. Gerade weil in den letz-
ten Jahren immer wieder die Erhöhung der 
Grundsteuer andiskutiert wurde. Aufgrund 
der derzeitigen gesetzlichen Regelung ist 
es der Vermieterseite völlig egal, ob die 
Grundsteuer erhöht wird, da sie die Kosten 
dafür ja ohnehin eins zu eins auf die Mie-
ter/innen überwälzt.

In unseren Beratungen se-
hen wir immer wieder rat-
lose Mieter/innen, die vom 
Mietzinsminderungsrecht 
Gebrauch machen wol-
len, aber nicht wissen wie. 
Mietzinsminderungsrech-
te bedeuten, dass man den 
Mietzins reduzieren kann, 
wenn das Mietobjekt Män-
gel aufweist, die die Nut-
zung der Wohnung einschränken. Beispie-
le dafür wären: keine Heizung im Winter, 
kein Warmwasser, massiver Schimmelbe-
fall oder Wassereintritte in die Wohnung, 
wodurch nur einzelne Räume genutzt wer-
den können. Obwohl dieses Recht jedem/
jeder Mieter/in zusteht, wird es aber oft 
nicht durchgesetzt, weil der/die Mieter/in 
nicht weiß, wie hoch diese Minderung aus-
fallen darf. Es gibt leider keinen Mietzins-
minderungskatalog, der genau festlegt, wie 
hoch die Minderung bei einem bestimmten 
Mangel sein darf. Derzeit kann man sich 
immer nur an den bisher ergangenen Ju-
dikaten orientieren. Sie können sich vor-
stellen, dass es gerade wegen der vorhan-

denen Unsicherheit (wie viel darf ich ab-
ziehen) nicht wirklich viele Judikate dies-
bezüglich gibt. Deshalb fordern wir, dass 
jede/r die Möglichkeit haben sollte, die 
Höhe der Mietzinsminderung im kosten-
günstigen Außerstreitverfahren feststellen 
lassen zu können. Eine solche gesetzliche 
Regelung würde vielen helfen, ihre Rechte 
wirklich durchsetzen zu können und nicht 

wie bisher wegen der derzei-
tigen Unsicherheiten auf ihre 
Rechte verzichten zu müssen.

Ein besonderes Anliegen von 
uns ist es auch, dass auch 
Stiefkinder berechtigt sind, in 
die Mietrechte der Stiefmut-
ter/des Stiefvaters eintreten 
zu können. Patchworkfamilien 
kommen immer häufiger vor, 
sodass es die Differenzierung, 

ob es nun ein eigenes Kind oder ein Stief-
kind ist, in Zeiten wie diesen nicht mehr 
geben sollte.

Zum Schluss möchten wir noch Folgen-
des festhalten: Auch wenn die Regierung 
es nicht geschafft hat, eine Mietzinsbrem-
se einzuführen – jeder/jede Vermieter/in 
kann schlussendlich selbst entscheiden, 
ob er/sie die gesetzliche Erhöhung der Ka-
tegoriemietzinse, der Richtwertmietzinse 
oder Wertsicherungen, die vertraglich ver-
einbart wurden, geltend machen möchte 
oder nicht. Vermieter/innen können die 
Miete erhöhen, wenn die Voraussetzun-
gen da sind, sie müssen aber nicht!

Mietzinsmin-
derungsrechte 
bedeuten, dass 
man den Mietzins 
reduzieren kann, 
wenn das Miet-
objekt Mängel 
aufweist.

zur ordentlichen Landeskonferenz des Mieterschutzverbandes Österreichs,  
Landesverein Steiermark (ZVR 682684047) 

Donnerstag, 14. September 2023, 12 Uhr 
in den Räumlichkeiten des Mieterschutzverbandes Steiermark, 
Sparbersbachgasse 61, 8010 Graz

einladung

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
3. Bericht der Rechnungsprüfer/innen
4. Entlastung des Vorstandes
5. Neuwahl der Vereinsorgane
6. Konstituierung des neuen Vorstandes
7. Allfälliges und Diskussion

Für den Vorstand: 
Univ.-Prof. i. R. Dr. Erwin Streitfeld 
(Obmann)
Mag.a Barbara Walzl-Sirk  
(Landessekretärin) 

Der derzeitige Betriebs-
kostenkatalog muss endlich 
entrümpelt werden. 
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In meinem Mietvertrag ist vereinbart, dass ich 
die Stromkosten an meine Vermieterin bezahle. 
Ist das zulässig, schließlich ist am Dach eine  
Photovoltaikanlage installiert?

Grundsätzlich gilt in Österreich das Recht der freien Lieferan-
tenwahl. Ihre Vermieterin kann Sie nicht zwingen, ihr den selbst 
produzierten Strom abzukaufen.

 

Mein Vermieter hat ein Jahr nach meinem 
Einzug die Miete wertgesichert. Nun ist mir 
aufgefallen, dass als Ausgangsbasis für die 
Berechnung nicht der Monat des Vertrags-
abschlusses herangezogen wurde, sondern 
eine weit vor dem Abschluss des Vertrages 
liegende Indexzahl. Mein Vermieter beruft sich 
auf die Indexklausel im Mietvertrag. Ist das 
zulässig?

Nein, das ist nicht zulässig. Gemäß § 864 a ABGB werden Be-
stimmungen ungewöhnlichen Inhalts in Vertragsformblättern, 
die ein Vertragsteil verwendet hat, nicht Vertragsbestandteil, 
wenn sie den anderen Teil benachteiligen und er mit ihnen auch 
nach den Umständen, vor allem nach dem äußeren Erschei-
nungsbild der Urkunde, nicht zu rechnen brauchte, es sei denn, 
der eine Vertragsteil hat den anderen besonders darauf hinge-
wiesen. In aller Regel werden bei Mietverträgen Vertragsform-
blätter verwendet. Für einen Laien sind derartige Vordatierun-
gen im Mietvertrag nicht erkennbar. Auch ein Hinweis auf die 
Vordatierung erfolgt erfahrungsgemäß nicht. Da die Klauseln 
oftmals mit der Überschrift „Wertsicherung“ versehen sind und 
auch in der Klausel von Wertsicherung die Rede ist, sind derarti-
ge Vordatierungen ungewöhnlich und entsprechen nicht der Er-
wartungshaltung eines/einer durchschnittlichen Mieters/Miete-
rin, nämlich dass der Wert des Mietpreises für die Zukunft gesi-
chert ist. Faktisch handelt es sich hier um eine versteckte Preis-
steigerung, die nach der Rechtsprechung unzulässig ist.

Sie fragen, 
wir antworten:

Nach der Generalsanierung unseres Wohnhau-
ses ist in meiner Mietwohnung massiver Schim-
melbefall aufgetreten. Zuerst wurde zugesagt, 
dass die Sanierung umgehend durchgeführt 
werden soll. Schließlich dauerte es aber fast ein 
Jahr, bis der Schaden behoben wurde. Kann ich 
nun rückwirkend die Miete mindern?

Eine rückwirkende Mietminderung ist zulässig, wenn Sie die Mie-
te unter Vorbehalt oder in Unkenntnis des Mietminderungsrechts 
bezahlt haben. Andernfalls geht die Rechtsprechung von einem 
Verzicht auf das Mietminderungsrecht aus. Wurde der Schim-
mel mehrmals beanstandet und erklärte der/die Vermieter/in, 
dass die Ursache in einem falschen Wohnverhalten liege, geht der 
Oberste Gerichtshof (OGH) davon aus, dass bis zum Vorliegen ei-
nes von dem/der Bestandnehmer/in eingeholten Gutachtens kein 
Verzicht auf das rückwirkende Mietminderungsrecht vorliegt. Kein 
Anspruch auf Mietminderung besteht, wenn Sie die Gebrauchs-
beeinträchtigung selbst verursacht haben. Kann die Schimmelbil-
dung allerdings mit einem normalen Lüftungsverhalten nicht ver-
hindert werden, ist der Schaden nicht Ihnen zuzurechnen. Eine 
Aufrechnung des rückwirkenden Mietminderungsanspruchs mit 
der laufenden Miete ist nur möglich, wenn kein Aufrechnungsver-
bot vereinbart wurde oder Ihr Mietverhältnis dem Konsumenten-
schutzgesetz (KSchG) unterliegt. Andernfalls muss der Anspruch 
im Klagsweg geltend gemacht werden.

Mag.a Anneliese Schedlberger
Mieterschutzverband Oberösterreich
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Mag. Wolfgang Kirnbauer
Mieterschutzverband Wien 
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Unsere Vermieterin weigert sich, eine Ge-
gensprechanlage einbauen zu lassen. Aus 
Sicherheitsgründen wollen wir aber unbedingt 
eine haben. Können wir das durchsetzen?

Die Errichtung einer Gegensprechanlage stellt eine nützliche 
Verbesserung eines Mehrparteienhauses dar. Das Mietrechtsge-
setz (MRG) bietet die Möglichkeit, dass die Mehrheit der Mieter/
innen – berechnet nach der Anzahl der Mietgegenstände – nütz-
liche Verbesserungen bei der Schlichtungsstelle (dort, wo es kei-
ne Schlichtungsstelle gibt, beim Außerstreitgericht) beantragen 
kann. Die Kosten müssen aber jedenfalls in der Mietzinsreser-
ve gedeckt sein, und es muss sichergestellt sein, dass notwendi-
ge Erhaltungsarbeiten ebenfalls noch finanziert werden können.

Ich habe seit dem Jahr 1999 einen unbefriste-
ten Mietvertrag und möchte diesen nun kün-
digen. In meinem Mietvertrag ist festgehalten, 
dass ,eine Kündigung gerichtlich unter Einhal-
tung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum 
Monatsletzten erfolgen kann‘. Muss ich dazu 
eine Kündigung an das Gericht schicken?

Nein. Die in Ihrem Mietvertrag enthaltene Formvorschrift, dass 
Sie die Wohnung gerichtlich kündigen müssen, war zwar früher 
üblich, ist aber nicht mehr wirksam. Gemäß § 33 MRG steht 
es Ihnen frei, ob Sie die Wohnung gerichtlich oder nur außer-
gerichtlich schriftlich kündigen. In der Regel erfolgt die Kündi-
gung mieterseits daher nur mehr mittels eingeschriebenem Brief 
an den/die Vermieterin. Beachten Sie aber bitte, dass die Kün-
digung vor Beginn der Kündigungsfrist beim/bei der Vermieter/
in eingelangt sein muss. Das Risiko einer allfälligen verspäteten 
Postzustellung der Kündigung tragen Sie als Mieter/in. Die Ju-
rist/innen des Mieterschutzverbandes helfen Ihnen gerne beim 
Verfassen des Kündigungsschreibens. Wird die Kündigung ver-
spätet zugestellt, kann sich die Kündigungsfrist um einen Monat 
(im seltenen Extremfall auch um mehrere Monate) verlängern, 
je nachdem, wann die Kündigung tatsächlich beim/bei der Ver-
mieter/in eintrifft.
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In unserem Haus gibt es noch einige Gang-WCs, 
eines davon benützen wir. Von der Hausverwal-
tung haben wir erfahren, dass wir dafür auch Be-
triebskosten bezahlen. Das kommt uns komisch 
vor, weil das WC ja nicht innerhalb der Wohnung 
liegt.

Zur Nutzfläche Ihrer Wohnung gehört auch das WC auf dem 
Gang. Es wird nicht unterschieden, ob sich das WC innerhalb oder 
außerhalb der Wohnung befindet. Diese Fläche wird in den Be-
triebskostenanteil eingerechnet. Teilen Sie das Gang-WC mit einer 
anderen Mietpartei, wird die halbe Nutzfläche verrechnet.
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Wien 

Betriebskosten
Immer wieder müssen wir feststellen, dass Be-
triebskosten falsch abgerechnet werden, in man-
chen Häusern jedes Jahr wieder. Oft wird auch ein 
Guthaben, das sich aus der Abrechnung ergibt, 
nicht automatisch ausgezahlt. Es lohnt sich daher, 
die Betriebskostenabrechnungen von uns über-
prüfen zu lassen.

Für unsere Mitglieder konnten wir im letzten halben 
Jahr folgende Rückzahlungen erreichen:
2, Volkertplatz  € 145,67
7, Myrthengasse (BK 2018–2020) € 362,00
15, Kranzgasse (BK 2018–2020, 
 für 3 Mieterinnen) € 261,22
16, Grundsteingasse € 300,00 
16, Kirchstetterngasse 
 (BK 2020 und 2021) € 300,00
16, Seeböckgasse (BK 2021) € 620,53
17, Geblergasse (BK 2019–2021) € 229,21
17, Wattgasse (BK 2021) € 10,34

Mietzins
In vielen Fällen konnten wir für unsere Mitglieder 
die Richtigstellung des Mietzinses (Hauptmietzins, 
Untermietzins oder Möbelmiete) und die Rückzah-
lung von zu hohen Mieten erwirken. Bei noch auf-
rechten Mietverhältnissen wurde auch jeweils der 
Mietzins für die Zukunft herabgesetzt.
 
Folgende Rückzahlungen konnten wir im letzten 
halben Jahr für unsere Mitglieder erreichen:
5, Fendigasse € 14.000,00
5, Spengergasse € 3.200,00
6, Turmburggasse  € 10.000,00 
15, Löschenkohlgasse € 2.193,48
15, Meiselstraße € 5.757,83
17, Schumanngasse  € 14.358,03
18, Kreuzgasse  € 1.700,00
18, Währinger Gürtel  € 220,00 
18, Währinger Straße € 5.900,00 
20, Leipziger Straße   € 278,26
21, Grabmayrgasse € 25.000,00

Sonstiges
Auch Entschädigungen für Beeinträchtigungen 
durch Bauarbeiten, die Rückzahlung überhöhter 
Provisionen oder unzulässiger Ablösen, die Be-
zahlung von Investitionsersatz oder die Rück-
zahlung von zu Unrecht zurückbehaltenen 
Kautionen können wir immer wieder für unsere 
Mitglieder erwirken.

Im letzten halben Jahr waren das folgende Zah-
lungen:
Kaution:
3, Erdbergstraße € 500,00
6, Gfornergasse € 1.050,00
10, Gellertgasse € 250,00
15, Sturzgasse € 1.051,84
17, Helblinggasse € 1.000,00
18, Leitermayergasse € 811,76

Weiters:
2, Springergasse (Hotelkostenersatz) € 500,00
11, Brehmstraße 
 (Ersatz für beschädigte Möbel)  € 301,20
16, Grundsteingasse 
 (Vertragserrichtungsgebühr) € 360,00
16, Grundsteingasse 
 (Rückzahlung Provision) € 495,00

Steiermark

Wir bemühten uns in der Steiermark mit Er-
folg!
Wir stellen immer wieder fest, dass bei den Be-
triebskostenabrechnungen Positionen verrechnet 
werden, die keine Betriebskosten im Sinne des 
Mietrechtsgesetzes (MRG) darstellen. Eine Über-
prüfung lohnt sich immer, auch wenn Sie auf der 
Betriebskostenabrechnung ein Guthaben haben. 

Wir konnten für unsere Mitglieder an zu viel bezahl-
ten Betriebskosten zurückholen:
Keplerstraße  € 304,00
Katzianergasse      € 567,20
Dörflach    € 269,18
Andersengasse     € 61,68
Burgring   € 209,58
Waldmüllergasse   € 882,00 

Wir konnten für unsere Mitglieder an zu Unrecht 
einbehaltenen Kautionen und zu Unrecht bezahl-
ten Mietzinsen zurückholen:
Leonhardstraße  € 5.300,00
Stadionplatz € 270,24
Scheigergasse  € 3.825,00
Triesterstraße  € 2.000,00
Bahnhofgürtel € 800,00

Sonstige Erfolge
Frau P. sollte eine Wertsicherungsnachzahlung 
in Höhe von € 109,58 bezahlen. Nach unserer 
Überprüfung musste unser Mitglied nichts bezah-

Wir konnten wieder zahlreiche 
Rückzahlungen für unsere 
Mitglieder erreichen, die aus zu 

hohen Mietzinsen, überhöhten Betriebs-
kosten oder sonstigen unzulässigen Zah-
lungen resultierten.

Unsere Erfolge lassen sich aber 
nicht nur in Geld messen!
In zahlreichen Fällen konnten wir errei-
chen, dass der Hausinhabung obliegende 
Erhaltungsarbeiten, die zunächst im-
mer wieder aufgeschoben wurden oder de-
ren Notwendigkeit verneint wurde, doch 
durchgeführt wurden. 

Oft  wurden vor unserem Einschreiten die 
Mieter/innen monatelang vertröstet. In 
manchen Fällen mussten wir sogar einen 
Zwangsverwalter beantragen, bevor dann 
die notwendigen Arbeiten endlich erledigt 
wurden.

len, sondern erhielt eine Gutschrift in Höhe von 
€ 178,73.
Frau R. ersparte sich zwei Monatsmieten, nach-
dem wir mit dem Vermieter in Kontakt traten. Ge-
winn für unser Mitglied: € 1.000,00.
Herr J. erhielt durch unsere Unterstützung eine In-
vestitionsablöse von € 5.000,00.
Frau F. erhielt durch unser Einschreiten eine neue 
Jalousie.
Herr P. musste durch unsere Intervention eine 
Betriebskostennachzahlung in der Höhe von 
€ 400,00 nicht leisten, da die Abrechnung zu spät 
gelegt wurde. Bei der ordnungsgemäß gelegten 
Betriebskostenabrechnung wurden unserem Mit-
glied € 300,00 zu viel verrechnet.
Frau D. erhielt nach ihrem Auszug eine Betriebs-
kostenabrechnung mit einer Forderung von 
€ 1.878,42. Nach unserer Kontaktaufnahme wur-
de die zu Unrecht geforderte Nachzahlung von der 
Hausverwaltung zurückgenommen.

Oberösterreich

Kaution
Frau H. aus Linz € 1.045,85
Herr R. aus Kirchdorf € 1.000,00
Fam. B. aus Pregarten € 1.000,00
Herr Sch. aus Schärding € 2.090,00
Frau S. aus Pucking € 1.925,00
Frau S. aus Linz € 800,00
Frau G. aus Waidhofen € 1.000,00
Herr M. aus Engerwitzdorf € 2.760,00
Frau E. Schärding € 860,00
Herr K. aus Linz € 1.850,00

Unrechtmäßig verrechnete Betriebs- und 
Heizkosten
Frau B. aus Bad Ischl € 1.321,43
Herr K. aus Wels € 750,78
Frau H. aus Ebensee € 438,23
Frau St. aus Altmünster € 299,50 
Frau A. aus Gmunden € 2.449,75
Herr M. aus Engerwitzdorf € 472,63
Frau K. aus Linz € 213,11

Rückzahlung von zu hohen Mieten
Herr S. aus Linz € 3.400,00
Frau S. aus Linz € 2.500,00

Unrechtmäßige Indexnachverrechnung 
Frau K. aus Linz € 593,51
Frau St. aus Neuzeug € 330,48

Erfolgs- 
notizen
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Mietminderung
Familie R. aus Linz € 405,47
Frau T. aus Linz € 1.292,58
Frau P. aus Linz € 300,00
Frau S. aus Linz € 1.341,86
Herr F. aus Walding € 500,00
Frau Sch. aus Traberg € 301,00

Unberechtigte Schadenersatzforderung
Herr A. aus St. Valentin € 5.404,64

Schadenersatz
Frau Sch. aus Linz € 1.200,00
Frau D. aus Lambach € 646,50
Herr K. aus Mattighofen € 3.637,53

Vorzeitige Auflösung – Mietenersparnis 
Frau T. aus Enns € 1.985,00
Frau K. aus Wels € 10.350,12
Herr O. aus Linz € 2.232,00
Herr F. aus Linz € 1.133,00
Frau S. aus Linz € 1.412,79

Sonstige Erfolge
Frau K. aus Mondsee: Ex-Lebensgefährte willigt in 
Kündigung des befristeten Mietverhältnisses ein – 
Mietenersparnis € 31.057,00
Frau A. aus Linz: Schimmel von Genossenschaft 
saniert sowie Kanalmuffe abgedichtet
Herr E. aus Linz: Genossenschaft storniert Son-
derverwaltungskosten in Höhe von € 89,00
Herr S. aus Linz: Setzungsrisse in Wänden be-
hoben
Herr J. aus Gallneukirchen: Vermieter verzichtet 
auf Wertsicherung in Höhe von € 3.800,00

Salzburg

Wir bemühen uns mit Erfolg!
Der Vermieter von Herrn H. aus Kuchl hat eine 
Mietzins- und Räumungsklage wegen offener 
Mieten eingebracht. Vor dem Bezirksgericht Hal-
lein konnte ein Räumungsvergleich abgeschlos-
sen werden, wonach der Mieter bis zum Sommer 
2023 Zeit zum Verlassen der Wohnung hat; auf die 
offenen Mietzinsrückstände wurde verzichtet. 

Herr Ch. aus Seekirchen wurde von seinem Ver-
mieter mit einer Betriebskostennachforderung 
in Höhe von € 2.347,00 konfrontiert. Nach Über-

prüfung durch uns ergab sich eine wesentliche 
Reduktion der Nachforderung. Wir haben eine 
Nachzahlung von lediglich € 425,39 ermittelt. 

Die Vermieterin von Frau B. aus der Stadt Salzburg 
hat eine Indexanpassung vorgenommen und 
rückwirkend über € 3.300,00 von der Mieterin ge-
fordert. Da die Wohnung in den Vollanwendungs-
bereich des Mietrechtsgesetzes (Altbau) fällt, ist 
eine rückwirkende Verrechnung von Wertsiche-
rungsbeträgen ausgeschlossen. Die Nachforde-
rung an Frau B. wurde zur Gänze abgewehrt.
 
Der Vermieter von Frau W. hat die Mietwohnung 
verkauft und von der Mieterin schriftlich den Aus-
zug aus der Wohnung binnen drei Monaten ver-
langt. Aufgrund der Kündigungsschutzbestim-
mungen des Mietrechtsgesetzes kann das Miet-
verhältnis vom bisherigen Vermieter jedoch nur bei 
Vorliegen eines wichtigen und bedeutsamen 
Kündigungsgrundes, und dann auch nur über 
das Gericht aufgekündigt werden. Das bloße Auf-
forderungsschreiben stellt somit keine rechtswirk-
same Kündigung dar. 

Häufig kommt es vor, dass Vermieter/innen nach 
Rückstellung der Wohnung die Kaution einbehal-
ten – auch im Fall von Frau G. war dies so, und 
daher schaltete die Mieterin den Mieterschutzver-
band ein. Eine sachlich fundierte Argumentati-
on veranlasste in diesem Fall die Vermieterin zum 
Einlenken, und sie zahlte an Frau G. die volle Kau-
tion zurück. 

Die Mieterin Frau R. wollte ihr Mietverhältnis kün-
digen und begehrte gleichzeitig Investitionser-
satz für die von ihrem verstorbenen Mann getä-
tigten Aufwendungen ins Mietobjekt. Das Problem 
war jedoch, dass sie keine Rechnungen mehr über 
die Investitionen hatte. Durch unsere Bemühungen 
wurde der Mieterin schließlich ein Ablösebetrag 
von € 5.000,00 zugesagt, sobald sie die Wohnung 
zum vereinbarten Zeitpunkt zurückstellt. 

Niederösterreich

Bezirk Baden
Kautionsrefundierung in Höhe von € 1.700,00
Gutschrift an zu viel bezahltem Hauptmietzins 
und Betriebskosten in Höhe von € 4.150,00 und 

Reduzierung des zukünftigen Mietzinses um 
€ 119,20 monatlich
Korrektur einer Mietzinsvorschreibung um 
€  204,60 monatlich und neuerliche Korrektur 
nach der nächsten Erhöhung
Korrektur einer Mietzinsvorschreibung um 
€ 103,18 monatlich

Bezirk Mistelbach
Kautionsrefundierung in Höhe von € 1.050,00

Bezirk Mödling
Mietzinsrefundierung in Höhe von € 7.000,00

Bezirk Wr. Neustadt 
Hilfestellung beim Rücktritt gemäß § 1117 ABGB 
samt Kautionsrefundierung
Mietzinsrefundierung in Höhe von € 4.000,00 
und € 709,30
Refundierung einer Restkaution in Höhe von 
€ 500,00

Sowie die Durchführung von diversen Instandhal-
tungsarbeiten.

Tirol

Mietzinsrückerstattung €  43.255,94  
Betriebs- und Heizkosten €  13.272,92   
Kaution €  21.596,37  
Schadenersatz €  2.500,00  
Investitionen €  1.500,00 
Ablöse €  0,00
Sonstiges €  686,44  
GESAMT  € 82.811,67

Kärnten

Durch unsere Intervention wurde eine weitere 
Kaution an  Herrn J.  in Höhe von € 130,00 und 
an Herrn R. in Höhe von  € 493,00 ausbezahlt.

Frau W. erhielt zufolge  Überprüfung der Be-
triebskosten  der vergangenen drei Jahre gesamt 
€ 410,00 refundiert.

Für Frau K. konnte eine Heizkostennachzahlung 
in Höhe von € 3.000,00 abgewendet werden. 

Liebe Mitglieder! 

Sie wollen auch zwischen den Erscheinungsterminen des 
Magazins „Der Mieterschutz“ mietrechtlich und wohnungs-
politisch immer auf dem aktuellsten Stand sein? 

Dann folgen Sie uns doch auf Facebook und Twitter! 

Wir freuen uns auf Sie!
twitter.com/ 
mieterschutz_at

facebook.com/ 
Mieterschutzverband
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In dieser Ausgabe unseres Magazins geht 
es leider mehrfach um Mehrbelastungen. 
Ein spezieller Fall, der sich nun mit Ver-

spätung ab heuer zusätzlich niederschlägt, 
ist die starke Mietzinserhöhung im Bereich 
der Genossenschaftswohnungen, also jener 
Wohnungen, die dem Wohnungsgemeinnüt-
zigkeitsgesetz (WGG) unterliegen.

Da die Europäische Zentralbank (EZB) die 
Inflation mit entsprechenden Zinsensteige-
rungen bekämpft, haben sich auch die Kre-
ditzinsen erhöht. Bei Genossenschaftswoh-
nungen ist aber ein wesentlicher Bestand-
teil des Mietzinses die Annuität. Die Mie-
ter/innen bezahlen als Teil ihres Mietzin-

>Kritische Stimme<
ses jenen Betrag, den andererseits die Ge-
nossenschaft an die Bank bezüglich jenes 
Kredits bezahlt, der für die Herstellung des 
Gebäudes aufgenommen wurde. Nun ist 
aber bei diesem Mietzinsbestandteil eine 
Mieterhöhung im Laufe des Mietverhältnis-
ses ohnehin schon vorgesehen, da z. B. die 
Verzinsung von Förderungskrediten sich 
mit der Laufzeit des Förderungskredits er-
höht. Durch die jetzigen Änderungen der 
Kreditzinsen ist es aber zu teilweise drama-
tischen Sprüngen in den Mietzinsvorschrei-
bungen gekommen. Da die EZB die Zinsen 
bei Redaktionsschluss gerade neuerlich an-
gehoben hat, sind im zweiten Halbjahr lei-
der weitere Erhöhungen zu befürchten. 

Es muss daher seitens des Förderungsge-
bers darauf geachtet werden, dass geför-
derte Wohnungen auch noch zukünftig 
leistbar bleiben und die Mieter/innen nicht 
ausziehen müssen, weil sie sich ausgerech-
net die geförderte Wohnung nicht mehr leis-
ten können.

Mag. Wolfgang Czuba
Mieterschutzverband  

Niederösterreich

Wien
Sie erreichen unser Sekretariat telefonisch:
Tel: 01/523 23 15
Mo. bis Fr. von 10 bis 12 Uhr
oder per Fax 01/52 30 41 39
E-Mail: office@mieterschutzwien.at

Unsere Sprechstunden finden nur nach telefoni-
scher Vereinbarung statt (Tel: 01/523 23 15):
in 1070 Wien, Döblergasse 2: täglich
in 1020 Wien, Praterstraße 25: Mi. von 14.30 
bis 18 Uhr und Do. von 14 bis 17 Uhr 
www.mieterschutzwien.at

Steiermark
8010 Graz
Sparbersbachgasse 61
Tel: 0316/38 48 30, telefonisch täglich erreichbar: 
von Mo. bis Fr. von 8.30 bis 12 Uhr 
Sprechstunden: Mo. von 14 bis 17 Uhr, 
Mi. von 14 bis 19 Uhr, Fr. von 8.30 bis 12 Uhr
TERMINVEREINBARUNG erforderlich! 

8700 Leoben 
Jeden 2. Di. im Monat von 10 bis 11 Uhr,  
nur nach telefonischer Vereinbarung  
(Tel: 0316/38 48 30), Ort wird bekannt gegeben

8680 Mürzzuschlag 
Kirchengasse 10, „Café Jo eh“, jeden 1. Di. im 
Monat von 10 bis 11 Uhr, nur nach  
telefonischer Vereinbarung (Tel: 0316/38 48 30)

8605 Kapfenberg
Grazerstraße 9, „Restaurant Schicker“, jeden  
3. Di. im Monat von 10 bis 11 Uhr, nur nach  
telefonischer Vereinbarung (Tel: 0316/38 48 30)

Oberösterreich
4020 Linz
Lederergasse 21 
Tel: 0732/77 12 88, Fax: 0732/79 73 51 
Mo. bis Fr. von 9 bis 13 Uhr, 
Mi. auch von 14 bis 17 Uhr 
Bitte um telefonische Voranmeldung!

4600 Wels 
Roseggerstraße 8 (Räumlichkeiten der AK) 
Tel: 0680/219 38 48, jeden Di. von 9 bis 12 Uhr

4910 Ried i. I. 
Rathaus, Wohnungsabteilung, Eingang Roßmarkt 
jeden 2. Di. im Monat von 13.30 bis 15.30 Uhr

4780 Schärding 
Denisgasse 8, „Gasthaus Bräustüberl Bums’n“ 
jeden 2. Di. im Monat von 9.30 bis 11.30 Uhr

4820 Bad Ischl 
Stadtamt, 1. Stiege, 2. Stock, Zimmer 24 
jeden 1. Fr. im Monat von 10 bis 12 Uhr

4802 Ebensee
Gemeindeamt, Zimmer 9
jeden 1. Fr. im Monat von 13 bis 14 Uhr

Niederösterreich
2700 Wiener Neustadt
Eyerspergring 7, Tel: 02622/231 76 
Sprechstunde Di. von 14 bis 17 Uhr 
Termine nach telefonischer Vereinbarung 
(Mo. bis Do. 10 bis 12 Uhr)

2500 Baden
Palffygasse 1, Tel: 02252/448 10  
jeden Mi. von 14 bis 17 Uhr  
Telefonische Voranmeldung in Wiener Neustadt 
erbeten (Tel: 02622/231 76)

3100 Sankt Pölten
Heßstraße 4 (im Hof rechts) 
Sprechstunde Fr. von 10 bis 13 Uhr, 
nur nach telefonischer Voranmeldung:  
Tel: 02622/231 76 (Mo. bis Do. von 10 bis 12 Uhr)

Salzburg
5020 Salzburg
Hofhaymer Allee 9–11, Tel: 0662/84 12 52 
Fax: 0662/84 12 52-5 
Termin nach Vereinbarung! 
Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr. von 8.15 bis 12.15 Uhr und 
Do. auch von 13.30 bis 16 Uhr 
Das Büro ist von 24.12.22 bis 1.1.23 geschlossen

Tirol
6020 Innsbruck
Müllerstaße 27, 1. Stock 
Tel: 0512/57 40 35 
E-Mail: office@msv-tirol.at 
Sprechstunden: Mo. bis Fr. von 9 bis 12 Uhr, 
Di. auch von 17 bis 19 Uhr und nach Vereinbarung

Kärnten
9020 Klagenfurt
Benediktinerplatz 5/1, Tel: 0463/51 30 92 
Telefonische Erreichbarkeit:  
Mo. bis Mi. von 8.30 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr 
Di. von 8.30 bis 12 und von 12.30 bis 14 Uhr 
Do. von 9 bis 16 Uhr
Persönliches Beratungsgespräch:  
jeden Do. (nach Vereinbarung)
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